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Zusammenfassung 

In diesem Beitrag werden die Urteile des österreichischen Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) 

zu Ertragsteuern nach Bemessungsgrundlagen-, Zeit- und Tarifeffekten untersucht. Mit einem 

Anteil von fast 80% machen die Bemessungsgrundlageneffekte den überwiegenden Teil 

steuerlicher Effekte aus. Trotz der Dominanz von Zeiteffekten in der betriebswirtschaftlichen 

Literatur entfallen auf diese nur 14% der Urteile. Mit 6% der Urteile sind die Tarifeffekte von 

untergeordneter Bedeutung. Betrachtet man die Streitanfälligkeit als Indiz für die Erhebungs-

kosten einzelner steuerlicher Regelungen, so könnte Steuervereinfachung paradoxerweise 

durch detailliertere Steuergesetze erzielt werden. Da eine Abgrenzung zwischen Einkom-

menserzielung und Konsum in jedem Steuersystem nur mit begrenzter Trennschärfe möglich 

ist, ist eine gänzliche Vermeidung der Streitanfälligkeit nicht möglich. 

Stichworte: 

Österreichisches Steuerrecht, Steuererhebungskosten, Steuervereinfachung, Zeiteffekte, 

Bemessungsgrundlageneffekte, Tarifeffekte 
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1.  Zur Messung von Steuererhebungskosten 

Zu den wichtigsten ökonomischen Anforderungen an ein Steuersystem zählen Entschei-

dungsneutralität und Kostengünstigkeit der Besteuerung. Während die Neutralitätsdiskussion 

nunmehr bereits 60 Jahre zurückreicht und seit 1948 unterschiedliche investitionsneutrale 

Steuersysteme unter Sicherheit1 und unter Unsicherheit2 entwickelt wurden, ist die Frage, 

welche Steuersysteme besonders niedrige Erhebungskosten verursachen, bislang ungeklärt. 

Erhebungskosten der Besteuerung wurden in der deutschsprachigen Literatur von Wagner erst 

2005 erstmals systematisiert3. Er unterscheidet Planungskosten und Vollzugskosten, wobei 

beide Erhebungskostenarten sowohl bei den Steuerpflichtigen als auch beim Fiskus auftreten 

können. Zwar wurden schon 2003 Schätzungen der Deklarations- und Kontrollkosten be-

stimmter Steuerarten für Deutschland veröffentlicht4, jedoch ist bis heute unbekannt, welche 

einzelnen Regelungen innerhalb der Steuerarten zu besonders hohen Erhebungskosten führen. 

Da nicht mit einer vollständigen Abschaffung ganzer Steuerarten zu rechnen ist, selbst wenn 

diese besonders kostenintensiv sind5, wird die Kenntnis der besonders „teuren“ steuerlichen 

Regelungen innerhalb der einzelnen Steuerarten benötigt, um diese zielgerichtet modifizieren 

zu können. Eine exakte Erhebung der bei den Steuerpflichtigen und beim Fiskus anfallenden 

Kosten und ihre Zuordnung zu einzelnen Vorschriften wird dabei regelmäßig ausgeschlossen 

sein. Deshalb ist es notwendig, auf Surrogatmaße zurückzugreifen, anhand derer die Erhe-

bungskosten einzelner Vorschriften abgeschätzt werden können. 

Im vorliegenden Beitrag wird die Streitanfälligkeit von steuerlichen Regelungen, gemessen an 

der Häufigkeit steuerlicher Verfahren vor dem österreichischen Verwaltungsgerichtshof 

(VwGH)6, als Surrogatmaß für ihre Erhebungskosten herangezogen. Dass steuerliche Verfah-

ren Deklarationskosten beim Steuerpflichtigen und Kontrollkosten bei der Finanzverwaltung 

(Vollzugskosten7) auslösen, ist unmittelbar ersichtlich, da es ohne die Inkaufnahme der 

Vollzugskosten nicht zu einer Verfahrenseröffnung kommt. Denkbar ist jedoch, dass unpräzi-
                                                 
1 Vgl. z.B. Brown (1948), Preinreich (1951), Samuelson (1964), Johansson (1969), Wenger (1983), Boad-
way/Bruce (1984). 
2 Vgl. z.B. Sureth (1999), Niemann (2001), Niemann/Sureth (2004). 
3 Vgl. Wagner (2005b), S. 94 ff. Für Steuererhebungskosten in der englischsprachigen Literatur vgl. die bei 
Wagner (2005b) angegebenen Quellen. 
4 Vgl. RWI (2003). 
5 Dies wird am Fortbestehen der deutschen Gewerbesteuer ersichtlich, deren Abschaffung seit Jahrzehnten 
gefordert wird. Zu Reformvorschlägen vgl. Knirsch/Niemann (2006). 
6 Zur Rechtsprechung des VwGH in Abgabensachen vgl. Achatz et al. (1987). 
7 Vgl. Wagner (2005b), S. 94. 
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se Gesetzestexte, die u.U. geringe Deklarationskosten bei der Steuererklärung verursachen, 

ursächlich für die Streitanfälligkeit sind8. Dass die Streitanfälligkeit zumindest auf Ebene der 

Steuerpflichtigen auch Planungskosten widerspiegelt, ist daran erkennbar, dass das Prozessri-

siko einer Handlungsalternative im Vorfeld einer Entscheidung antizipiert werden sollte. 

Im Folgenden werden die steuerlichen Urteile des VwGH einer genaueren Analyse im 

Hinblick auf die behandelten Steuereffekte unterzogen. Anhand der Rechtsgrundlage eines 

Streitfalles kann dieser auf einen Bemessungsgrundlagen-, Zeit- oder Tarifeffekt zurückge-

führt werden. Es werden die Häufigkeiten der steuerlichen Effekte und ihre häufigsten 

Ursachen ermittelt. Neben den absoluten und relativen Häufigkeiten der einzelnen Ursachen 

ist die Höhe des Streitwertes der vom VwGH entschiedenen Fälle von Interesse. 

Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: In Abschnitt 2 erfolgt eine Untersuchung der steuerlichen 

Rechtsprechung des VwGH nach Steuerarten. Aus dem Vergleich der Verfahrensanzahl einer 

Steuerart mit ihrem Steueraufkommen können Schlussfolgerungen über die Streitanfälligkeit 

der einzelnen Steuerarten gezogen werden. Abschnitt 3 beschreibt Bemessungsgrundlagen-, 

Zeit- und Tarifeffekte und stellt ihre Häufigkeit im Zusammenhang mit Ertragsteuern dar. In 

Abschnitt 4 werden die identifizierten Tarifeffekte und ihre Ursachen, in Abschnitt 5 die 

Zeiteffekte und ihre Ursachen beschrieben. In Abschnitt 6 werden die Bemessungsgrundla-

geneffekte nach ihren Ursachen und – sofern möglich – nach ihrer Höhe klassifiziert. Ab-

schnitt 7 schließt mit steuerpolitischen Implikationen der empirischen Analyse. 

2.  Die Steuerarten in der Rechtsprechung des VwGH 

2.1. Steuerliche Urteile des VwGH nach Steuerarten 

Als Quelle der Urteile des VwGH dient der vorliegenden Untersuchung das Rechtsinformati-

onssystem des Bundes9. Darin werden sämtliche Entscheidungen des VwGH ab 1990 veröf-

fentlicht. Entsprechend der Einteilung der Steuerarten des Rechtsinformationssystems werden 

hier die Urteile des VwGH in die Kategorien Ertragsteuern, Steuern vom Umsatz, Verkehr-

steuern, Verbrauchsteuern und Steuern vom Vermögen unterteilt. Für den Untersuchungszeit-

raum vom 1.1.2001 bis 31.5.2006 wurden insgesamt 1.520 Urteile identifiziert, die zu diesen 

Steuerarten ergingen. In 214 Urteilen war eine zweite Steuerart Gegenstand des Urteils. In 

                                                 
8 Insofern ist auch ein Substitutionsverhältnis zwischen verschiedenen Deklarations- und Kontrollkostenkompo-
nenten nicht auszuschließen. 
9 Vgl. http://www.ris.bka.gv.at. Die Judikatur des VwGH kann unter http://www.ris2.bka.gv.at/Vwgh/ abgerufen 
werden. 
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diesen Fällen erfolgt eine Zählung des Urteils gesondert zu jeder darin behandelten Steuerart. 

Somit ergibt die Grundgesamtheit der folgenden Berechnungen 1.734 Urteile. Die Verteilung 

der Urteile nach Steuerarten ist in der folgenden Tabelle dargestellt10: 

Tabelle 1: Urteile des VwGH nach Steuerarten 

Jahr Ertrag- 
steuern 

Steuern vom 
Umsatz 

Verkehr-
steuern 

Verbrauch-
steuern 

Steuern vom 
Vermögen 

2001 241 65 53 3 4 

2002 216 71 37 9 1 

2003 245 56 45 1 2 

2004 213 61 30 2 3 

2005 182 43 30 1 1 

2006 (1.1.-31.5.) 72 29 12 5 1 

Summe 1.169 325 207 21 12 

in % 67,4 18,7 11,9 1,2 0,7 

Offensichtlich entfällt der Großteil der steuerlichen Streitfragen auf Ertragsteuern. Auf die 

Umsatzsteuern entfallen weniger als 20% der Urteile, auf Streitfragen in Zusammenhang mit 

anderen Steuern nur etwa 14%. 

2.2. Urteile des VwGH zu Ertragsteuern 

Die Ertragsteuern werden in Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe-, Kommunalsteuer und 

weiters in die Erhebungsformen der Einkommensteuer Lohn- und Kapitalertragsteuer unter-

teilt. Unter der Kategorie Lohnsteuer werden hier auch Urteile subsumiert, die zur Arbeit-

nehmerveranlagung ergingen. Wenngleich die Gewerbesteuer nur bis 1993 erhoben wurde, 

ergehen zu Altfällen weiterhin Urteile, weshalb sie in die vorliegende Untersuchung aufge-

nommen wurde. Urteile zur Familienbeihilfe und zu Fragen der Sozialversicherungspflicht 

wurden nicht einbezogen. 

Im Beobachtungszeitraum ergingen 1.043 Urteile des VwGH zu Ertragsteuern. Davon 

ergeben sich in 85 Fällen Überschneidungen mit Urteilen betreffend Umsatzsteuer. Zur 

Gewerbesteuer ergingen im Beobachtungszeitraum 144 Urteile, davon 126 auch zur Ein-

                                                 
10 Vgl. Kastner (2007), S. 8. 
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kommensteuer. Wegen ähnlicher Bemessungsgrundlagen der Einkommen- bzw. Körper-

schaftsteuer und der Gewerbeertragsteuer treten zahlreiche Überschneidungen auf. Steuerge-

genstand der Kommunalsteuer sind die Arbeitslöhne, die Dienstnehmern einer im Inland 

gelegenen Betriebsstätte gewährt werden11. Daher ergeben sich zwischen Einkommensteuer 

und Kommunalsteuer keine Überschneidungen. 

Von den 1.043 insgesamt zu Ertragsteuern ergangenen Urteilen des VwGH betrafen 126 

Urteile mehr als eine Ertragsteuer, so dass sich eine Gesamtzahl von 1.169 ertragsteuerlichen 

Fällen ergibt. Die Verteilung der VwGH-Urteile nach den darin behandelten Ertragsteuerarten 

bzw. Erhebungsformen zeigt die folgende Tabelle: 

Tabelle 2: Urteile des VwGH zu Ertragsteuern 

Steuerart  Anzahl der Urteile in %

Einkommensteuer 556 47,6

Körperschaftsteuer 138 11,8

Kapitalertragsteuer 35 3,0

Lohnsteuer 200 17,1

Kommunalsteuer 96 8,2

Gewerbesteuer 144 12,3

Damit behandelte fast die Hälfte der zu den Ertragsteuern ergangenen VwGH-Urteile die 

Einkommensteuer. Der mit einem Achtel relativ hohe Anteil der Gewerbesteuer ist auf 

weitreichende Parallelen bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlagen der Einkommensteuer 

und der Gewerbesteuer zurückzuführen. Mit einem Anteil von 3% an den zu Ertragsteuern 

ergangenen Urteilen ist die Kapitalertragsteuer nur in geringem Maße streitanfällig. 

2.3. Das Verhältnis zwischen der Anzahl der Urteile und dem Steueraufkommen 
nach Steuerarten 

Der Beobachtungszeitraum für das Steueraufkommen ist der Zeitraum vom 1.1.2001 bis 

31.12.2005, da für das Jahr 2006 zum Untersuchungszeitpunkt noch keine Daten über die 

endgültigen Steuereinnahmen vorlagen und der Untersuchungszeitraum der Urteile des 

VwGH mit 31.5.2006 endet. 

                                                 
11 Vgl. Doralt/Ruppe (2006), S. 145. 
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Die Steuereinnahmen des Bundes werden hier nach den Steuerarten veranlagte Einkommen-

steuer, Körperschaftsteuer, Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, Umsatzsteuer, Verbrauchsteuern 

und Verkehrsteuern getrennt. In der Statistik der Steuereinnahmen des Finanzministeriums 

sind die Kategorien Verbrauchsteuern und Verkehrsteuern geringfügig anders definiert als es 

im Index des Rechtsinformationssystems des Bundes der Fall ist12. Erbschaft- und Schen-

kungsteuer werden in der Statistik des Bundesministeriums für Finanzen zu den Vermögen-

steuern gezählt, in den folgenden Ausführungen werden Erbschaft- und Schenkungsteuer zu 

den Verkehrsteuern gerechnet. Die Einteilung der Urteile des VwGH wird der Kategorisie-

rung des österreichischen Bundesministeriums für Finanzen angepasst. 

Als Gesamtsteuereinnahmen werden hier nur die aus obigen Steuerarten resultierenden 

Einnahmen bezeichnet. Die Vermögensteuer wird seit 1994 nicht mehr erhoben13. Daher wird 

sie an dieser Stelle nicht einbezogen, wenngleich im Untersuchungszeitraum zwei Urteile des 

VwGH zur Vermögensteuer ergingen. Die Grundsteuer und die Kommunalsteuer als aus-

schließliche Gemeindeabgaben sowie weggefallene Abgaben, wie die Gewerbesteuer, werden 

hier nicht betrachtet. 

Die folgende Abbildung stellt den Anteil der Steuerarten am Gesamtsteueraufkommen des 

Bundes und den Anteil der Steuerarten an der Gesamtzahl der steuerlichen Urteile des VwGH 

im Untersuchungszeitraum gegenüber14: 

                                                 
12 Als Verbrauchsteuern werden hier Tabaksteuer, Biersteuer, Mineralölsteuer, Alkoholsteuer und Schaum-
weinsteuer bezeichnet. Als Verkehrsteuern werden Kapitalverkehrssteuern, Sicherheitsabgabe, Werbeabgabe, 
Punzierungskontrollgebühr, Energieabgabe, Normverbrauchsabgabe, Grunderwerbssteuer, motorbezogene 
Versicherungssteuer, Straßenbenützungsabgabe, Kfz-Steuer, Spielbankabgabe und Konzessionsabgabe 
bezeichnet. 
13 Vgl. Doralt/Ruppe (2006), S. 33. 
14 Abweichungen von Tabelle 1 sind auf abweichende Erhebungszeiträume und Steuerartendefinitionen 
zurückzuführen. 
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Abbildung 1: Verhältnis des Anteils am Steueraufkommen und des Anteils an der Gesamtzahl von Urteilen des 
VwGH von 2001 bis 2005 nach Steuerarten 
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Offensichtlich besteht zwischen dem Anteil der verschiedenen Steuerarten am Steuerauf-

kommen und dem Anteil an der Gesamtzahl der Urteile des VwGH ein ausgeprägtes Miss-

verhältnis. Die veranlagte Einkommensteuer ist gemessen an ihrem Steueraufkommen 

überproportional streitanfällig, während die Lohnsteuer und die Kapitalertragsteuer im 

Verhältnis zu ihrem Steueraufkommen selten Streitgegenstand sind. Streitanfälligkeit und 

Steueraufkommen der Körperschaftsteuer sind dagegen nahezu proportional. 

Die Umsatzsteuer trägt zum Gesamtsteueraufkommen etwa ein Drittel bei und ist mit einem 

Anteil von 21,5% an verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen hinsichtlich der Streitanfällig-

keit unterrepräsentiert. Deutlich unterproportional streitanfällig sind die Verbrauchsteuern. 

Während sie 9,17% zum Gesamtsteueraufkommen beitragen, sind sie nur in 0,4% der 

untersuchten Fälle Gegenstand von Urteilen des VwGH. Der Grund dafür liegt darin, dass die 

mit einem jährlichen Steueraufkommen von etwa € 3,3 Mrd. wichtigste Verbrauchsteuer, die 

Mineralölsteuer, sehr wenige Möglichkeiten zu Rechtsstreitigkeiten bietet. 
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3.  Die Untersuchung von Tarif-, Zeit- und Bemessungsgrundlageneffekten 

3.1. Untersuchungsdesign 

Da sich die Ertragsteuern als streitanfälligste Gruppe von Steuerarten erweisen, erfolgt in der 

folgenden Untersuchung eine Beschränkung auf die Urteile des VwGH zu Ertragsteuern. Der 

Untersuchungszeitraum ist der Zeitraum vom 1.1.2001 bis zum 31.5.2006. Unter Ausklamme-

rung der Gewerbesteuer und der Kommunalsteuer ergingen in diesem Zeitraum 929 Urteile 

betreffend Ertragsteuern. Hierbei werden Urteile, in denen mehrere Ertragsteuern behandelt 

werden, wiederum doppelt gezählt. Als Ertragsteuern im Sinne dieser Untersuchung gelten 

die Einkommen-, Körperschaft-, Lohn- und Kapitalertragsteuer. Von den 929 Urteilen des 

VwGH zu Ertragsteuern führten 743 Urteile zu 819 Tarif-, Zeit- oder Bemessungsgrundla-

geneffekten. In 76 Fällen führte ein Urteil somit zu zwei Effekten. 

3.2. Definition von Tarif-, Zeit- und Bemessungsgrundlageneffekten  

Steuertarifeffekte liegen vor, wenn auf verschiedene Handlungsalternativen unterschiedliche 

Tarife angewendet werden15. Zu einem Tarifeffekt führt beispielsweise die Frage, ob be-

stimmte Einkünfte mit einem begünstigten Tarif der Besteuerung unterliegen. Im Falle von 

Tarifeffekten bleibt die Bemessungsgrundlage der Besteuerung unverändert, ebenso der 

Zeitpunkt der Besteuerung. 

Zeiteffekte, die auch als Zinseffekte bezeichnet werden16, treten auf, wenn sich die zeitliche 

Zuordnung von Bemessungsgrundlagenkomponenten ändert. Dabei bleibt die Bemessungs-

grundlage über die Gesamtheit der Besteuerungsperioden unverändert. Ein Beispiel für einen 

Zeiteffekt ist die Frage der Nutzungsdauer von Wirtschaftsgütern. Eine kürzere Nutzungsdau-

er führt nur zu einer zeitlichen Vorverlagerung der Steuerwirksamkeit der Absetzung für 

Abnutzung, das gesamte Abschreibungsvolumen bleibt unverändert. Der finanzwirtschaftli-

che Effekt ist die Verlagerung der Steuerzahlung in spätere Besteuerungsperioden. 

Bemessungsgrundlageneffekte liegen vor, wenn eine Entscheidung des VwGH dazu führt, 

dass die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer insgesamt eine Veränderung erfährt. Es 

kommt also zu einer endgültigen Erhöhung oder Senkung der Bemessungsgrundlage und 

damit der Steuerzahlung. Grundsätzlich können Bemessungsgrundlageneffekte auf der 

                                                 
15 Vgl. Wagner (1984), S. 211 ff., Wagner (2005a), S. 455. 
16 Vgl. Wagner (2005a), S. 454. 
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Einnahmenseite durch die Frage der Steuerbarkeit oder Höhe von Einnahmen oder auf der 

Ausgabenseite durch die Frage der Abziehbarkeit oder Höhe von Ausgaben entstehen. 

Für alle drei Arten von Steuereffekten wird in diesem Beitrag nur deren Auftreten betrachtet. 

Die Richtung des Steuereffekts, also ob er für den Beschwerdeführer positiv oder negativ ist, 

wird nicht untersucht17. 

3.3. Abgrenzung zu Urteilen ohne Effekte 

Im Untersuchungszeitraum wurden 180 Urteile des VwGH festgestellt, die zu Ertragsteuern 

ergingen, jedoch keine Bemessungsgrundlagen-, Zeit- oder Tarifeffekte aufweisen. Diese 

Urteile betreffen vor allem das formale Abgabenverfahren18, die Haftung für Abgabenschul-

den, Absetzbeträge19 des § 33 öEStG oder die Anrechnung ausländischer Quellensteuern. 

Ein weiterer häufig auftretender Streitgegenstand ist die Frage, ob Gesellschafter-

Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften Einkünfte aus selbständiger oder nicht selbständi-

ger Arbeit beziehen. Diese Beurteilung ist nach österreichischer Rechtslage für Fragen der 

Sozialversicherung von Bedeutung, in einkommensteuerlicher Hinsicht ergeben sich jedoch 

keine Konsequenzen, so dass diese Fälle nicht einbezogen werden.  

3.4. Wichtigste Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

Die folgende Tabelle zeigt die absolute und relative Häufigkeit der insgesamt 819 im Unter-

suchungszeitraum ergangenen Urteile, die Bemessungsgrundlagen-, Zeit- und Tarifeffekte 

betreffen: 

Tabelle 3: Absolute und relative Häufigkeit von Bemessungsgrundlagen-, Zeit- und Tarifeffekten 

Art des Steuereffekts Anzahl der Urteile in %

Tarifeffekte  52 6,3

Zeiteffekte  113 13,8

Bemessungsgrundlageneffekte 654 79,9

Bemessungsgrundlageneffekte bilden somit den ganz überwiegenden Teil der Steuereffekte. 

Zeiteffekte und Tarifeffekte machen zusammen nur etwa ein Fünftel aller steuerlichen Effekte 
                                                 
17 Zu den Rechtswirkungen des verwaltungsgerichtlichen Urteils vgl. Zorn (1999). 
18 Zum Abgabenverfahren vgl. Bibus et al. (2001), Ritz (2005), § 243-§ 290 BAO. 
19 Absetzbeträge sind von der tariflichen Einkommensteuer abzuziehen und vermindern die Steuerschuld, nicht 
aber die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer. 
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aus20. In den folgenden Abschnitten werden die Ursachen von Tarif-, Zeit- und Bemessungs-

grundlageneffekten im Detail untersucht. 

4.  Tarifeffekte 

4.1. Ursachen der Tarifeffekte 

Die insgesamt 52 durch VwGH-Urteile hervorgerufenen Tarifeffekte können auf drei Grup-

pen von Ursachen zurückgeführt werden: Streitfragen der steuerlichen Begünstigung von 

Gewinnen aus der Veräußerung von Betrieben (§ 37 öEStG), die Besteuerung Sonstiger 

Bezüge von Arbeitnehmern (§ 67 öEStG) und Streitfragen, die Auswirkungen auf die Pro-

gression haben. Anders als im Falle von Bemessungsgrundlagen- und Zeiteffekten beschrän-

ken sich die Ursachen, die zu Tarifeffekten führen, auf wenige Rechtsnormen, da § 37 öEStG 

und § 67 öEStG die einzigen Vorschriften des Einkommensteuergesetzes sind, die Begünsti-

gungen des Tarifs der Einkommensteuer normieren. Nicht auf einzelne Rechtsnormen 

zurückzuführen sind Tarifeffekte, deren Ursache in Progressionseffekten liegen. 

Überraschenderweise konnte kein VwGH-Urteil identifiziert werden, das die Abgrenzung von 

KESt-fähigen und veranlagungspflichtigen Einkünften behandelt. Dies könnte darauf zurück-

zuführen sein, dass die abgeltende Besteuerung von Kapitaleinkünften in Österreich bereits 

seit 1993 gilt und eventuelle Streitfälle im Zusammenhang mit mehr oder weniger standardi-

sierten Finanzprodukten bereits vor dem Untersuchungszeitraum geklärt wurden. Eine ähnlich 

geringe Streitanfälligkeit sollte von der deutschen Abgeltungssteuer gemäß § 20 dEStG 

deshalb nicht erwartet werden21. 

In der folgenden Tabelle wird die Verteilung der Ursachen von Tarifeffekten nach dieser 

Einteilung dargestellt: 

Tabelle 4: Klassifikation von Tarifeffekten 

Ursachen von Tarifeffekten Anzahl der Urteile in % 

Begünstigte Besteuerung nach § 37 öEStG 25 48,1 

Besteuerung Sonstiger Bezüge nach § 67 öEStG 18 34,6 

Progressionseffekte 9 17,3 
                                                 
20 Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt auch Wagner (2007) bei der Auswertung der Urteile deutscher Finanzge-
richte. 
21 Für die Beurteilung der deutschen Abgeltungssteuer vgl. Niemann (2008), S. 56 ff. 
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4.2 Begünstigte Besteuerung nach § 37 öEStG 

Gemäß § 37 Abs. 1, 4, 5 öEStG ermäßigt sich der Steuersatz für Gewinne aus der Veräuße-

rung von Betrieben, für Übergangsgewinne und für Beteiligungserträge auf die Hälfte des auf 

das gesamte Einkommen entfallenden Durchschnittssteuersatzes. In den Verfahren des 

VwGH zu dieser Materie ist regelmäßig strittig, ob die Voraussetzungen des § 37 

Abs 5 öEStG erfüllt sind22. Gemäß § 37 Abs. 2 Z 1 öEStG sind Entschädigungen im Sinne des 

§ 32 Z 1 gleichmäßig verteilt auf drei Jahre anzusetzen. Im Beobachtungszeitraum wurden 

fünf Tarifeffekte identifiziert, die sich auf die Frage, ob eine begünstigte Besteuerung von 

Entschädigungszahlungen zusteht, zurückführen lassen23. 

Da mit § 33 dEStG vergleichbare Regelungen auch im deutschen Steuerrecht existieren, ist 

davon auszugehen, dass in der Rechtsprechung deutscher Finanzgerichte ähnliche Tarifeffekte 

auftreten. 

4.3 Begünstigte Besteuerung nach § 67 öEStG 

Eine Besonderheit des österreichischen Steuerrechts, die insbesondere für Arbeitnehmer eine 

weitreichende Vergünstigung darstellt, bildet die Besteuerung Sonstiger Bezüge gemäß § 67 

Abs. 1 öEStG mit einem Steuersatz von 6%. Sonstige Bezüge sind Bezüge, die der Arbeit-

nehmer neben dem laufenden Arbeitslohn erhält, sofern sich die tatsächliche Auszahlung vom 

laufenden Bezug abhebt. Dazu zählen beispielsweise das 13. und 14. Monatsgehalt24. Nach 

§ 67 Abs. 2 öEStG kommt der feste Steuersatz von 6% nur insoweit zur Anwendung, als die 

sonstigen Bezüge ein Sechstel der laufenden Bezüge nicht übersteigen25. Weitere mit 6% zu 

                                                 
22 Dies betrifft z.B. die Besteuerung eines Veräußerungsgewinns nach § 37 Abs. 5 öEStG, wenn der Kaufpreis in 
der Form einer Leibrente bezahlt wird (VwGH 25.5.2004, 2000/15/0120), die Frage, ob ein Teilbetrieb veräußert 
wurde, oder nur einzelne Wirtschaftsgüter (VwGH 25.5.2004, 2000/15/0120), die Frage, ob die Einschränkun-
gen für die Begünstigung von Veräußerungsgewinnen, die mit dem Strukturanpassungsgesetz 1996 eingeführt 
wurden, bereits anzuwenden sind (VwGH 23.9.2005, 2000/15/0120; VwGH 23.2.2005, 2003/14/0037, VwGH 
23.9.2005, 2003/15/0144), die begünstigte Besteuerung eines Veräußerungsgewinns bei Umgründung (VwGH 
20.10.2004, 2002/14/0054), die Frage, ob eine entgeltliche oder unentgeltliche Veräußerung vorliegt (VwGH 
30.10.2003, 99/15/0266), das Vorliegen von Erwerbsunfähigkeit des Veräußerers (VwGH 24.9.2003, 
99/13/0107), die Frage, ob eine Außerordentlichkeit der Einkünfte durch Zusammenballung von Einkünften, die 
in mehreren Wirtschaftsperioden zu besteuern gewesen wären, vorliegt (VwGH 25.2.2004, 2003/13/0148; 
VwGH 16.9.2003, 2001/14/0039; VwGH 31.7.2002, 2000/13/0153), die Frage, ob Gewinnanteile aus Beteili-
gungen an ausländischen Kapitalgesellschaften mit dem halben Durchschnittssteuersatz zu besteuern sind 
(VwGH 28.9.2004, 2004/14/0078; VwGH 22.3.2006, 2003/13/0080). 
23 Streitfragen, die dabei zwischen Finanzverwaltung und Steuerpflichtigen auftreten, sind etwa, ob tatsächlich 
Entschädigungszahlungen oder andere Zahlungen vorliegen (VwGH 4.6.2003, 97/13/0195; VwGH 24.9.2002, 
99/14/0269; VwGH 26.3.2003, 98/13/0171; VwGH 7.6.2005, 2000/14/0137). 
24 Streitgegenstand sind z.B. Entgelt für Überstunden (VwGH 30.4.2003, 97/13/0148), eine Weihnachtsremune-
ration (VwGH 27.6.2001, 98/15/0121) und Prämien (VwGH 7.8.2001, 98/14/0081). 
25 Vgl. Doralt/Ruppe (2007), S. 255. 
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versteuernde Sonstige Bezüge sind die bei oder nach Beendigung eines Dienstverhältnisses 

anfallenden Bezüge26, Prämien für Verbesserungsvorschläge und Vergütungen für Dienster-

findungen27 sowie Abfindungen28. 

Angesichts des Ausmaßes der Begünstigung erscheint die Anzahl der VwGH-Urteile zu 

§ 67 öEStG mit lediglich 18 äußerst gering. Dies ist um so überraschender, als in den meisten 

Arbeits- bzw. Tarifverträgen Regelungen zu einem 13. und 14. Monatsgehalt vereinbart sind. 

Die Anzahl der Sachverhalte i.S.d. § 67 öEStG übersteigt damit die Anzahl der begünsti-

gungsfähigen Sachverhalte i.S.d. § 37 öEStG um ein Vielfaches. Offenbar ändern auch 

substantielle Tarifbegünstigungen nichts an der bereits beschriebenen geringen Streitanfällig-

keit der Lohnsteuer. 

4.4 Progression 

Das Vorliegen einer Mitunternehmerschaft bzw. die Gewinnverteilung innerhalb der Mitun-

ternehmerschaft führen insofern zu indirekten Tarifeffekten, als durch die Verteilung des 

steuerbaren Einkommens unter den Mitunternehmern Progressionseffekte entstehen können29. 

Eine weitere Ursache von Tarifeffekten sind Streitfragen über die Progressionswirksamkeit 

bestimmter Einkünfte30. 

                                                 
26 Dies betrifft im Beobachtungszeitraum vier Urteile des VwGH (VwGH 19.4.2006, 2002/13/0038, VwGH 
29.1.2004, 2000/15/0113, VwGH 29.10.2003, 2000/13/0028, VwGH 27.11.2001, 2001/14/0130). Es trat ein Fall 
auf, der die Besteuerung einer Pensionsablöse nach § 67 Abs. 4 öEStG zum Gegenstand hat (VwGH 26.6.2002, 
2002/13/0003). 
27 Bei verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen zur Besteuerung von Prämien ist regelmäßig strittig, ob 
tatsächlich Prämien oder nur als solche bezeichnete andere Lohnbestandteile vorliegen (VwGH 25.2.2003, 
97/14/0144; VwGH 19.3.2002, 98/14/0193; VwGH 25.9.2001, 98/14/0011, VwGH 25.1.2001, 99/15/0198; 
VwGH 28.3.2001, 95/13/0184). 
28 Zwei Urteile dieser Gruppe haben die Frage zum Gegenstand, ob eine gesetzliche Abfertigung vorliegt, die 
nach § 67 Abs. 3 öEStG zu versteuern ist, oder eine freiwillige Abfertigung, die nach § 67 Abs. 6 versteuert wird 
(VwGH 26.6.2001, 2001/14/0009; VwGH 25.9.2001, 96/14/0131). Zwei weitere Urteile ergingen zur Frage, ob 
ein Dienstverhältnis vorlag, und damit die Besteuerung als Abfertigung nach § 67 Abs. 3 öEStG gerechtfertigt 
war (VwGH 19.12.2002, 2001/15/0180; VwGH 18.12.2001, 2001/15/0055). 
29 Streitpunkt bei der Verteilung des Einkommens unter den Mitunternehmern ist einerseits die Frage, ob 
überhaupt eine steuerlich anzuerkennende Mitunternehmerschaft vorliegt (VwGH 29.9.2004, 2001/13/0159) und 
ob eine unter Mitunternehmern vorgenommene Gewinnverteilung steuerlich anzuerkennen ist (VwGH 
26.4.2006, 2001/14/0196; VwGH 16.9.2003, 2000/14/0069). 
30 Strittig war, ob für bestimmte ausländische Verluste bei der Ermittlung des Steuertarifs ein negativer 
Progressionsvorbehalt zusteht (VwGH 24.10.2002, 2002/15/0080; VwGH 25.1.2001, 99/15/0149, VwGH 
22.5.2002, 99/15/0119; VwGH 19.6.2002, 99/15/0135), ob ausländische Einkünfte, die nach § 3 Abs. 1 Z 
8 öEStG steuerfrei sind, für Zwecke eines Progressionsvorbehalts herangezogen werden dürfen (VwGH 
22.3.2006, 2002/13/0004) und Fragen des Progressionsvorbehalts für gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 öEStG steuerfreie 
Bezüge (Arbeitslosengeld) (VwGH 26.3.2003, 97/13/0118). 
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5.  Zeiteffekte 

Im Beobachtungszeitraum von 1.1.2001 bis 31.5.2006 wurden insgesamt 113 Zeiteffekte 

identifiziert. In einer Analyse der Urteile des VwGH, die Zeiteffekte nach sich ziehen, wurden 

13 Kategorien von Streitfragen als Ursachen von Zeiteffekten definiert, die in der folgenden 

Tabelle enthalten sind: 

Tabelle 5: Klassifikation von Zeiteffekten 

Ursachen von Zeiteffekten Anzahl identifizierter Effekte in %

Rückstellungen31 29 25,7

Aktivierung oder Aufwand32 12 10,6

Zeitliche Zuordnung von Betriebseinnahmen33 8 7,1

Zeitliche Zuordnung von Betriebsausgaben 2 1,8

Teilwertabschreibungen35 19 16,8

Nutzungsdauer eines Gebäudes36 14 12,4

                                                 
31 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (VwGH 16.2.2006, 2005/14/0033; VwGH 26.2.2004, 
2004/15/0011; VwGH 7.10.2003, 99/15/0246; VwGH 29.10.2003, 2000/13/0217; VwGH 7.10.2003, 
99/15/0257; VwGH 24.9.2002, 99/14/0006; VwGH 27.11.2001, 98/14/0052; VwGH 7.8.2001, 97/14/0066; 
VwGH; VwGH 3.8.2004, 2001/13/0125; VwGH 24.6.2004, 2000/15/0098; VwGH 19.12.2002, 2002/15/0146; 
VwGH 27.11.2001, 2001/14/0081), Rückstellung für Ausgleichsansprüche von Handelsvertretern (VwGH 
3.8.2004, 2001/13/0125; VwGH 24.6.2004, 2000/15/0098; VwGH 19.12.2002, 2002/15/0146; VwGH 
27.11.2001, 2001/14/0081), Verstoß gegen das Nachholverbot (VwGH 1.7.2003, 98/13/0214; VwGH 1.7.2003, 
98/13/0214; VwGH 26.6.2002, 98/13/0013), Höhe einer zu bildenden Rückstellung (VwGH 26.2.2004, 
2004/15/0011; VwGH 24.6.2004, 2000/15/0098; VwGH 7.10.2003, 99/15/0246), Art der Rückstellungsbildung 
(Ansammlungsverfahren) (VwGH 22.10.2002, 98/14/0061). 
32 Herstellungsaufwand oder Erhaltungsaufwand (VwGH 17.5.2006, 2004/14/0080; VwGH 15.11.2005, 
2001/14/0150; VwGH 22.9.2005, 2001/14/0027; VwGH 17.11.2004, 2002/14/0042; VwGH 26.5.2004, 
99/14/0261; VwGH 8.5.2003, 99/15/0036), Aktivierung nachträglicher Anschaffungskosten (VwGH 19.4.2006, 
2001/13/0294; VwGH 19.4.2006, 2001/13/0294), Aktivierung von Abbruchkosten bei Gebäuden (Opfertheorie) 
(VwGH 25.1.2006, 2003/14/0107; VwGH 7.6.2005, 2002/14/0011; VwGH 27.4.2005, 2000/14/0110), Aktivie-
rung einer Besserungsvereinbarung (VwGH 31.1.2001, 95/13/0281). 
33 Gewinnrealisierung in einer bestimmten Besteuerungsperiode (VwGH 11.5.2005, 2002/13/0021; VwGH 
17.11.2004, 2000/14/0142; VwGH 29.4.2003, 99/14/0112; VwGH 27.3.2003, 99/15/0148; VwGH 26.3.2003, 
97/13/0052; VwGH 24.9.2002, 2000/14/0132), Gewinnrealisierung in einer oder mehreren Besteuerungsperi-
oden (VwGH 29.3.2006, 2001/14/0091), laufende Besteuerung der Gewinne eines Fonds oder Gewinnrealisie-
rung erst mit Ablauf des Wirtschaftsjahres (VwGH 24.6.2004, 2001/15/0072). 
34 Wirtschaftliches Eigentum an einem Wirtschaftsgut und Geltendmachung der Absetzung für Abnutzung 
(VwGH 28.11.2002, 2001/13/0257; VwGH 25.11.2002, 97/14/0010). 
35 Es wurde kein einziger Fall festgestellt, in dem die Vornahme einer Zuschreibung Gegenstand des verwal-
tungsgerichtlichen Urteils war. 
36 Davon Anerkennung von Gutachten zum Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer von Gebäuden in 7 Fällen 
(VwGH 11.5.2005, 2001/13/0162; VwGH 27.4.2005, 2000/14/0067; VwGH 28.1.2005, 2000/15/0074; VwGH 
29.9.2004, 2001/13/0135; VwGH 9.9.2004, 2002/15/0192; VwGH 17.12.2003, 2001/13/0277; VwGH 
25.4.2001, 99/13/0221). 
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Nutzungsdauer eines Firmenwerts37 4 3,5

Nutzungsdauer sonstiger Wirtschaftsgüter38 4 3,5

Verlustzuweisung an Kommanditisten39 5 4,4

Verlustausgleich40 3 2,7

Mindestkörperschaftsteuer41 6 5,3

Rücklagen42 5 4,4

Aktivierung von Gesellschafterzuschüssen43 2 1,8

Als häufigste Ursache von Zeiteffekten treten – wenig überraschend – Rückstellungen, 

Teilwertabschreibungen und die Nutzungsdauer von Wirtschaftsgütern auf. Auch die Frage, 

ob eine Ausgabe zu aktivieren ist oder sofort als Aufwand wirksam wird, zählt mit zwölf 

Urteilen zu den häufigeren Ursachen für Zeiteffekte. Überraschend wenige Zeiteffekte werden 

dagegen durch Fragen der zeitlichen Zuordnung von Betriebsausgaben oder Werbungskosten 

verursacht, die Gegenstand von lediglich 2 Urteilen sind. 

                                                 
37 Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer eines Klientenstocks (VwGH 7.10.2003, 99/15/0246; VwGH 7.10.2003, 
99/15/0257), eigenständige Bewertbarkeit des Firmenwerts (VwGH 22.12.2005, 2004/15/0045), Nutzungsdauer 
eines Firmenwerts, wenn der Veräußerer weiterhin im Unternehmen mitarbeitet (VwGH 29.10.2003, 
2000/13/0217). 
38 Nutzungsdauer von Mietrechten (VwGH 16.9.2003, 2000/14/0119; VwGH 1.7.2003, 97/13/0218; VwGH 
25.4.2002, 98/15/0091); Nutzungsdauer einer Mieterinvestition (VwGH 25.4.2002, 99/15/0255). 
39 Verlustzuweisung an Kommanditisten oder Komplementär-GmbH (VwGH 30.6.2005, 2004/15/0097; VwGH 
24.2.2005, 2003/15/0070; VwGH 9.9.2004, 2002/15/0196; VwGH 21.2.2001, 2000/14/0127), Vorliegen einer 
Mitunternehmerschaft (VwGH 24.11.2004, 2000/13/0107). 
40 Ausgleich eines Veräußerungsverlusts nach § 30 öEStG mit einem Veräußerungsgewinn nach § 31 öEStG 
(VwGH 29.1.2003, 97/13/0007), Verrechnung eines Spekulationsgewinns nach § 30 öEStG mit nachträglichen 
Ausgaben oder erst mit späteren Spekulationsgewinnen (VwGH 27.5.2003, 98/14/0065), Verrechnung eines 
Verlusts aus der Geltendmachung eines Investitionsfreibetrags mit späteren Gewinnen aus diesem Betrieb oder 
auch mit positiven Einkünften aus anderen Betrieben des Steuerpflichtigen (VwGH 17.12.2002, 2002/14/0135). 
41 Mindestkörperschaftsteuer (VwGH 17.11.2004, 99/14/0035; VwGH 25.4.2001, 2000/13/0021; VwGH 
22.2.2001, 99/15/0089; VwGH 21.2.2001, 99/14/0097; VwGH 27.2.2001, 2001/13/0030), Körperschaftsteuer-
vorauszahlung (VwGH 5.4.2001, 99/15/0181). 
42 Bildung steuerfreier Rücklagen (VwGH 31.3.2005, 2001/15/0162; VwGH 1.7.2003, 98/13/0214; VwGH 
25.9.2002, 2002/13/0128), Nachversteuerung eines geltend gemachten Investitionsfreibetrages (VwGH 
29.4.2003, 98/14/0158; VwGH 30.7.2002, 96/14/0112). 
43 Behandlung von Gesellschafterzuschüssen als nichtabzugsfähige Aufwendungen oder als nachträgliche 
Anschaffungskosten (VwGH 28.11.2001, 99/13/0250; VwGH 28.11.2001, 99/13/0254). 
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6.  Bemessungsgrundlageneffekte 

6.1. Klassifikation von Bemessungsgrundlageneffekten 

Die folgende Tabelle zeigt die Ursachen der insgesamt 654 durch Urteile des VwGH verur-

sachten Bemessungsgrundlageneffekte sowie ihre absoluten und relativen Häufigkeiten: 

Tabelle 6: Klassifikation von Bemessungsgrundlageneffekten 

Ursachen der Bemessungsgrundlageneffekte Anzahl der Urteile in % 

Betriebsausgaben 114 17,4 

Liebhaberei 60 9,2 

Verdeckte Gewinnausschüttung 59 9,0 

Betriebseinnahmen 10 1,5 

Schätzung von Erlösen 11 1,7 

Abschreibung eines Firmenwerts 9 1,4 

Bemessungsgrundlage der Absetzung für Abnutzung 26 4,0 

Entnahme aus dem Betriebsvermögen 6 0,9 

Investitionsfreibetrag 25 3,8 

Veräußerungsgewinn 17 2,6 

Sanierungsgewinne iSd § 36 öEStG idF vor dem 
Strukturanpassungsgesetz 1996 10 1,5 

Beteiligungsertragsbefreiung nach § 10 öKStG 8 1,2 

Verlustabzug 20 3,0 

Einkünfte aus Kapitalvermögen 5 0,8 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nach § 25 und 
§ 26 öEStG 

22 3,4 

Werbungskosten iZm Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit 

93 14,2 

Werbungskosten iZm Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung 

12 1,8 

Werbungskosten iZm Einkünften aus Kapitalvermögen 6 0,9 
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Steuerbefreiungen nach § 3 öEStG 10 1,5 

Sonstige Bezüge nach § 67 öEStG 12 1,8 

Zulagen und Zuschläge nach § 68 öEStG 10 1,5 

Sonstige Einkünfte nach § 29 öEStG 17 2,6 

Außergewöhnliche Belastung nach § 34 öEStG 48 7,3 

Sonderausgaben nach § 18 öEStG 19 2,9 

Sonstige 25 3,7 

Mit einem Anteil von 17,4% sind Streitfragen zu Betriebsausgaben die am häufigsten auftre-

tende Ursache von Bemessungsgrundlageneffekten. Mit 16,9% ist die Anerkennung oder 

Höhe von Werbungskosten aus den außerbetrieblichen Einkunftsarten fast ebenso häufig. Von 

diesen 111 Bemessungsgrundlageneffekten entfällt mit 93 der Großteil auf Werbungskosten 

in Zusammenhang mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit. Als ausgesprochen streitan-

fällig erweist sich mit 60 Fällen auch die Frage, ob eine Einkunftsquelle oder Liebhaberei 

vorliegt. Durch die Frage, ob verdeckte Gewinnausschüttungen vorliegen, wurden 59 Bemes-

sungsgrundlageneffekte verursacht, durch Streitfragen zur Anerkennung einer außergewöhn-

lichen Belastung 48 Fälle. 

Bei den betrieblichen Einkunftsarten zeigt sich eine starke Dominanz von Bemessungs-

grundlageneffekten, die auf der Ausgabenseite entstehen. Während Streitfragen zu Be-

triebsausgaben zu 114 Bemessungsgrundlageneffekten führen, wurden nur 10 Bemessungs-

grundlageneffekte festgestellt, die durch die Anerkennung oder Höhe von Betriebseinnahmen 

verursacht wurden. Weiters betreffen die Kategorien „Liebhaberei“, „verdeckte Gewinnaus-

schüttung“, „Abschreibung eines Firmenwerts“ und „Bemessungsgrundlage der Absetzung 

für Abnutzung“ überwiegend die Ausgabenseite betrieblicher Einkünfte. 

Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit ist das Verhältnis zwischen Einnahmen- und 

Ausgabenseite etwas ausgewogener. Es werden 93 Bemessungsgrundlageneffekte durch 

Werbungskosten in Zusammenhang mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit verursacht 

und 54 durch Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit. 
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6.2. Die wichtigsten Ursachen der Bemessungsgrundlageneffekte und ihre Größen-
ordnungen 

Betriebsausgabenabzug 

In 67 der 114 Fälle war es möglich, die Höhe der Bemessungsgrundlageneffekte, die aus der 

(Nicht-) Anerkennung von Betriebsausgaben resultieren, zu errechnen. Dies ist in der folgen-

den Grafik dargestellt: 

Abbildung 2: Betriebsausgabenhöhe der Bemessungsgrundlageneffekte 
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Die Grafik zeigt, dass die Höhe von mehr als der Hälfte der Bemessungsgrundlageneffekte, 

die durch Fragen der Anerkennung von Betriebsausgaben verursacht werden, unter € 10.000 

liegt. In das Intervall von € 10.000 bis € 100.000 fallen 23 Bemessungsgrundlageneffekte. 

Über € 100.000 liegen nur neun, über € 250.000 nur vier Bemessungsgrundlageneffekte und 

über € 1.000.000 nur zwei. Daraus wird ersichtlich, dass Streitigkeiten über die Anerkennung 

von Betriebsausgaben vor dem VwGH eher über Beträge mittlerer Höhe geführt werden. 

Liebhaberei 

Der Bemessungsgrundlageneffekt beim Vorliegen von Liebhaberei entsteht dadurch, dass 

Verluste, die aus dieser Tätigkeit resultieren, nicht mit anderen positiven Einkünften ausge-

glichen werden dürfen. Die folgende Tabelle zeigt, dass die Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

und die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung bei der Qualifikation einer Einkunfts-

quelle als Liebhaberei dominieren: 
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Tabelle 7: Bemessungsgrundlageneffekte durch Liebhaberei nach Einkunftsarten 

Einkunftsart Anzahl der Urteile

Gewerbebetrieb 23 

Selbständige Arbeit 5 

Land- und Forstwirtschaft 4 

Vermietung und Verpachtung 23 

Kapitalvermögen 4 

In 40 Fällen konnte die Höhe der Bemessungsgrundlageneffekte zur Liebhaberei errechnet 

werden. Die Verteilung ist in der folgenden Abbildung dargestellt: 

Abbildung 3: Liebhaberei; Höhe der Bemessungsgrundlageneffekte 
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In der überwiegenden Zahl der Urteile des VwGH zur Liebhaberei stehen höhere Beträge in 

Streit als z.B. im Zusammenhang mit Betriebsausgaben. Dies ergibt sich aus der Tatsache, 

dass die gesamten aus einer strittigen Einkunftsquelle erzielten Verluste auch bei einem 

kleineren Gewerbebetrieb oder einer Vermietung durchaus beträchtlich sind. 
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Verdeckte Gewinnausschüttung 

Die Problematik verdeckter Gewinnausschüttungen ist im Untersuchungszeitraum Ursache 

von 59 Bemessungsgrundlageneffekten. In 40 Fällen konnte die Höhe der Bemessungsgrund-

lageneffekte ermittelt werden. Ihre Verteilung ist in der folgenden Abbildung dargestellt: 

Abbildung 4: Verdeckte Gewinnausschüttung; Höhe der Bemessungsgrundlageneffekte 
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Die Abbildung zeigt, dass bei Verfahren des VwGH zu verdeckten Gewinnausschüttungen 

durchwegs sehr hohe Beträge in Streit stehen. In sieben der 40 quantifizierbaren Fälle liegt 

die Höhe des Bemessungsgrundlageneffekts über € 1.000.000. Damit wurde mehr als jeder 

vierte der insgesamt 26 Bemessungsgrundlageneffekte über € 1.000.000 durch verdeckte 

Gewinnausschüttungen verursacht. 

Bemessungsgrundlage der Absetzung für Abnutzung 

Im Untersuchungszeitraum wurden 26 Bemessungsgrundlageneffekte identifiziert, die durch 

die Ermittlung der Grundlage der Absetzung für Abnutzung entstanden44. Die Höhe der 

Bemessungsgrundlageneffekte dieser Kategorie konnte in 17 Fällen berechnet werden: 

                                                 
44 Strittig waren: Höhe der steuerlich anzuerkennenden Anschaffungskosten von Personenkraftwagen (VwGH 
22.12.2004, 2004/15/0101; VwGH 30.10.2003, 2000/13/0217; VwGH 25.2.2003, 99/14/0323; VwGH 
19.12.2002, 2002/15/0190; VwGH 22.11.2001, 95/15/0063), Aufteilung der Anschaffungskosten einer 
Liegenschaft auf das Gebäude und auf den Grund und Boden (VwGH 4.6.2003, 99/13/0238; VwGH 29.10.2003, 
2000/13/0088), Ermittlung der fiktiven Anschaffungskosten im Falle unentgeltlichen Erwerbs (VwGH 
10.8.2005, 2002/13/0132; VwGH 12.9.2002, 99/15/0152; VwGH 17.10.2001, 2000/13/0157), Ermittlung 
nachträglicher Anschaffungskosten (VwGH 28.10.2004, 2004/15/0133; VwGH 30.10.2003, 2002/15/0206; 
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Abbildung 5: Bemessungsgrundlage der Absetzung für Abnutzung; Höhe der Bemessungsgrundlageneffekte 
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In sieben Fällen liegt die Höhe der Bemessungsgrundlageneffekte zwischen € 100.000 und 

€ 1.000.000, in zwei Fällen über € 1.000.000. In nur zwei Fällen traten Bemessungsgrundla-

geneffekte mit einer Höhe unter € 10.000 auf. Daraus wird ersichtlich, dass Streitfragen zur 

Höhe der Bemessungsgrundlage der Absetzung für Abnutzung sehr hohe Bemessungsgrund-

lageneffekte nach sich ziehen.  

Investitionsfreibetrag 

Bis zum 31.12.2000 konnte für die Anschaffung oder Herstellung von abnutzbaren Anlagegü-

tern ein Investitionsfreibetrag gemäß § 10 öEStG geltend gemacht werden45. Der Investitions-

freibetrag war in eine unversteuerte Rücklage einzustellen. Die Absetzung für Abnutzung war 

unabhängig vom Investitionsfreibetrag vorzunehmen, so dass durch den Investitionsfreibetrag 

mehr als 100% der Anschaffungs- oder Herstellungskosten aufwandswirksam wurden. Nach 

Ablauf des vierten auf das Jahr der Anschaffung folgenden Wirtschaftsjahres war der Investi-

tionsfreibetrag steuerfrei auf das Kapitalkonto oder eine als versteuert geltende Rücklage zu 

übertragen. Es wurde damit durch den Investitionsfreibetrag eine endgültige Steuerersparnis 

bewirkt, es sei denn, das Wirtschaftsgut schied vorzeitig aus dem Betrieb aus. Im Untersu-

                                                                                                                                                         

 
VwGH 25.10.2001, 98/15/0183; VwGH 12.9.2001, 96/13/0125), Bewertung von Wirtschaftsgütern, die in das 
Betriebsvermögen eingelegt werden (VwGH 23.9.2005, 2003/15/0105; VwGH 23.9.2005, 2002/15/0028). 
45 Bertl/Deutsch-Goldoni/Hirschler (2007), S. 395, Egger/Samer/Bertl (2007), S. 266. 
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chungszeitraum wurden 25 Bemessungsgrundlageneffekte aus der Anerkennung von Investi-

tionsfreibeträgen festgestellt, von denen nur zwölf quantifiziert werden konnten. 

Beteiligungsertragsbefreiung 

Zwar wurden lediglich acht Bemessungsgrundlageneffekte festgestellt, deren Ursache die 

Befreiung für Beteiligungserträge im Sinne des § 10 öKStG ist46, jedoch ist deren Höhe z.T. 

bemerkenswert: 

Tabelle 8: Beteiligungsertragsbefreiung; Höhe der Bemessungsgrundlageneffekte 

Urteil Höhe des Bemessungsgrundlageneffekts in € 

VwGH 29.3.2006, 2005/14/0018 327.000 

VwGH 15.2.2006, 2002/13/0033 392.000 

VwGH 14.12.2005, 2002/13/0053 1.817.000 

VwGH 22.9.2005, 2001/14/0188 2.066.000 

VwGH 9.12.2004, 2002/14/0074 3.416.000 

VwGH 10.8.2005, 2001/13/0018 18.866.000 

VwGH 19.1.2005, 2000/13/0176 131.000.000 

Werbungskosten in Zusammenhang mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 

Mit 93 Fällen stellen die Werbungskosten in Zusammenhang mit Einkünften aus nichtselb-

ständiger Arbeit die zahlenmäßig zweitgrößte Ursache von Bemessungsgrundlageneffekten 

dar. Die am häufigsten auftretende Streitfrage in Zusammenhang mit der Anerkennung von 

Werbungskosten ist die Abgrenzung zwischen Werbungskosten und nichtabzugsfähigen 

Aufwendungen und Ausgaben i.S.d. § 20 öEStG47. 

                                                 
46 Befreiung inländischer Beteiligungserträge von der Körperschaftsteuer gemäß § 10 Abs. 1 öKStG (VwGH 
29.3.2006, 2005/14/0018; VwGH 22.12.2005, 2004/15/0142; VwGH 14.12.2005, 2002/13/0053), Befreiung von 
Gewinnanteilen aus internationalen Schachtelbeteiligungen von der Körperschaftsteuer gemäß § 10 Abs. 2 
öKStG (VwGH 15.2.2006, 2002/13/0033; VwGH 22.9.2005, 2001/14/0188; VwGH 19.1.2005, 2000/13/0176; 
VwGH 9.12.2004, 2002/14/0074; VwGH 10.8.2005, 2001/13/0018). Ein Effekt war nicht quantifizierbar. 
47 Wichtigste Streitfälle sind: Anerkennung von Aus- und Fortbildungskosten (35 Urteile), Abzugsfähigkeit der 
Kosten eines im Wohnungsverband gelegenen Arbeitszimmers (8 Urteile), Aufwendungen für doppelte 
Haushaltsführung (10 Urteile), Abgrenzung von Werbungskosten und nichtabzugsfähigen Aufwendungen im 
Sinne des § 20 öEStG (23 Urteile), Abziehbarkeit von Verpflegungsmehraufwendungen (6 Urteile). 
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Die Höhe der Bemessungsgrundlageneffekte dieser Kategorie konnte in 48 Fällen errechnet 

werden. Erwartungsgemäß beträgt der Streitwert in der überwiegenden Anzahl der Fälle 

weniger als € 10.000, wie die folgende Abbildung zeigt: 

Abbildung 6: Werbungskosten in Zusammenhang mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit; Höhe der 
Bemessungsgrundlageneffekte 
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Außergewöhnliche Belastungen gemäß § 34 öEStG  

Die Frage der Anerkennung von Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen i.S.d. 

§ 34 öEStG führt im Beobachtungszeitraum zu 48 Urteilen48, dies entspricht einem Anteil von 

7,3% aller Bemessungsgrundlageneffekte. Eine Berechnung der Höhe der Bemessungsgrund-

lageneffekte war in 34 Fällen möglich. Die Verteilung ist in der folgenden Grafik dargestellt: 

                                                 
48 Die häufigste Art von geltend gemachten außergewöhnlichen Belastungen waren Unterhaltszahlungen in 15 
Fällen, Kosten der Schul- oder Berufsausbildung von Kindern in 9 Fällen und Zahlungen für übernommene 
Bürgschaften in 6 Fällen. 
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Abbildung 7: Außergewöhnliche Belastungen; Höhe der Bemessungsgrundlageneffekte 
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Mit einer Ausnahme liegen alle der als außergewöhnliche Belastungen geltend gemachten 

Beträge unter € 100.000 und damit eher im unteren Bereich. 

Sonderausgaben 

Im Untersuchungszeitraum traten 19 Bemessungsgrundlageneffekte auf, die sich auf die 

Anerkennung von Sonderausgaben im Sinne des § 18 öEStG zurückführen lassen49. Da 

Sozialversicherungsbeiträge von Arbeitnehmern als Werbungskosten bei Einkünften aus 

nichtselbständiger Arbeit gelten, dürfte die Streitanfälligkeit der Abzugsfähigkeit und der 

Höhe von Sonderausgaben deutlich geringer ausfallen als nach deutscher Rechtslage. 

6.3. Quantitative Analyse der Bemessungsgrundlageneffekte 

Die Begründungen der Urteile des VwGH enthalten eine Darstellung des Sachverhaltes und 

des bisherigen Abgabenverfahrens des jeweiligen Streitfalles. Eine genaue Beschreibung der 

strittigen Beträge ist dabei zumeist nicht notwendig. Daher enthalten die Begründungen der 

Urteile des VwGH dazu häufig keine Informationen. Von den im Untersuchungszeitraum 

                                                 
49 Abziehbarkeit von Rentenzahlungen als Sonderausgabe (VwGH 24.2.2005, 2004/15/0157; VwGH 28.1.2005, 
2000/15/0045; VwGH 25.2.2003, 99/14/0323, VwGH 2.7.2002, 2000/14/0140; VwGH 28.3.2001, 98/13/0019), 
Zahlungen, die als Sonderausgaben im Sinne des § 18 Abs. 1 öEStG zur Wohnraumschaffung anfielen (VwGH 
16.3.2005, 2000/14/0151; VwGH 24.9.2003, 99/13/0011; VwGH 28.2.2005, 97/14/0053), Abziehbarkeit von 
Steuerberatungskosten (VwGH 24.10.2002, 98/15/0094; VwGH 34.10.2002, 98/15/0145), Zahlung von 
Krankenversicherungsbeiträgen (VwGH 23.1.2002, 98/13/0183; VwGH 23.1.2002, 98/13/0189). 
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festgestellten 654 Bemessungsgrundlageneffekten konnte aber in immerhin 388 Fällen deren 

Höhe berechnet werden. Der Bemessungsgrundlageneffekt im Sinne dieser Untersuchung 

kann somit auch als Streitwert des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens bezeichnet werden. 

Eine Quantifizierung der Höhe von Zeit- und Tarifeffekten ist i.d.R. nicht möglich, da hierfür 

personen- und objektspezifische Angaben erforderlich sind50, die in den Urteilsbegründungen 

nicht enthalten sind. 

In den Urteilsbegründungen des VwGH sind nur Informationen über die Höhe der strittigen 

Bemessungsgrundlagen der Streitjahre enthalten. Häufig sind von den Rechtswirkungen des 

Urteils des VwGH jedoch auch die Bemessungsgrundlagen der Folgejahre betroffen. Informa-

tionen über die Höhe des Bemessungsgrundlageneffekts in den Folgejahren liegen naturge-

mäß nicht vor, wodurch es zu einer Verzerrung der Höhe des Bemessungsgrundlageneffekts 

nach unten kommt. Dies gilt insbesondere für Streitfragen zur Liebhaberei, zu außergewöhn-

lichen Belastungen und zu Sonderausgaben. Bei Betriebsausgaben, Betriebseinnahmen und 

Werbungskosten treten sowohl Fälle auf, die nur die Streitjahre betreffen, als auch solche, die 

auch in späteren Perioden zu Bemessungsgrundlageneffekten führen. 

Die Ausprägungen der Höhe der quantifizierbaren Bemessungsgrundlageneffekte liegen in 

einer Bandbreite von € 400 bis € 131.000.000. Die folgende Grafik zeigt die Verteilung der 

Ausprägungen der Höhe der Bemessungsgrundlageneffekte in Intervallen von € 100.000: 

                                                 
50 Zur Ermittlung der Tarifeffekte wäre der Durchschnittssteuersatz des Steuerpflichtigen notwendig; zur 
Ermittlung von Zeiteffekten müßte die Differenz zwischen unterschiedlichen Kapitalwerten nach Steuern 
berechnet werden, die wiederum personenspezifische Kalkulationszinssätze erfordern würden. Zur Berechung 
des Kapitalwerts nach Steuern und zu den Determinanten des Kalkulationszinsfußes nach Steuern vgl. z.B. 
König/Wosnitza (2004), Kruschwitz (2007). 
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Abbildung 8: Quantifizierbare Bemessungsgrundlageneffekte in Intervallen von € 100.000 
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Mit zwei Dritteln der quantifizierbaren Bemessungsgrundlageneffekte überwiegen zahlenmä-

ßig die Effekte unterhalb von 100.000 €. Auch innerhalb dieser Klasse dominieren die 

kleineren Streitwerte bis 10.000 €, die mit 115 Fällen 29,6% aller quantifizierbaren Bemes-

sungsgrundlageneffekte ausmachen. Daraus wird ersichtlich, dass der VwGH zu einem 

beträchtlichen Teil mit Streitfällen befasst ist, deren Streitvolumen eher gering ist. Es kann 

nur vermutet werden, dass darüber hinaus zahlreiche potentielle Streitfälle nur deshalb nicht 

zum Gegenstand eines Verfahrens werden, weil weder Steuerpflichtige noch Finanzverwal-

tung das Streitvolumen als hinreichend hoch für einen Einspruch bzw. eine Klage ansehen. 

Demgegenüber traten im Beobachtungszeitraum nur 26 Bemessungsgrundlageneffekte (6,7%) 

über € 1.000.000 auf. Den größten Anteil davon verursachten mit sieben Fällen verdeckte 

Gewinnausschüttungen und mit fünf Fällen die Beteiligungsertragsbefreiung nach § 10 

öKStG. 
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7.  Steuerpolitische Implikationen 

Die Untersuchung zeigt, dass die veranlagte Einkommensteuer gemessen an ihrem Steuerauf-

kommen und an der Anzahl der VwGH-Urteile die weitaus streitanfälligste Steuerart ist. 

Wäre die Vermeidung von Steuererhebungskosten oberstes Ziel der Steuerpolitik, so würde 

dieses Ergebnis für eine Ersetzung der Einkommensteuer durch Verkehrs- und Verbrauchs-

steuern sprechen. Innerhalb des politischen Prozesses sind jedoch nicht nur die Steuererhe-

bungskosten entscheidend, sondern auch subjektive Gerechtigkeitsvorstellungen, denen die 

distributiven Eigenschaften von Objektsteuern häufig zuwiderlaufen dürften51. 

Innerhalb der Ertragsteuern sind Bemessungsgrundlageneffekte mit einem Anteil von 79,9% 

bei weitem die häufigste Art von Steuereffekten. Demgegenüber sind Zeiteffekte mit 13,8% 

und Tarifeffekte mit 6,3% der identifizierten Steuereffekte nur von untergeordneter Bedeu-

tung. Eine Ursache für diese Verteilung könnte darin gesehen werden, dass nur relativ wenige 

Tarifvorschriften existieren und deshalb eine geringe Streitanfälligkeit zu befürchten wäre. 

Dabei ist zu beachten, dass mit der begünstigten Besteuerung Sonstiger Bezüge, die von den 

meisten österreichischen Arbeitnehmern in Anspruch genommen wird, eine enorme Fallzahl 

vorliegt, innerhalb derer jedoch streitanfälligere einmalige und aperiodische Vorgänge relativ 

selten sein dürften. 

Der geringe Anteil der Zeiteffekte kann darauf zurückzuführen sein, dass der Steuerbarwert-

vorteil, den Steuerpflichtige aus einer Aufwandsvorverlagerung erzielen können, in Zeiten 

niedriger Kapitalmarktzinsen gering ist und die mit einem Prozess verbundenen Transakti-

onskostenrisiken nicht rechtfertigt. Demgegenüber führen Bemessungsgrundlageneffekte zu 

endgültigen Steuermehr- oder -minderzahlungen, deren Umfang für die Steuerpflichtigen 

unmittelbar erkennbar wird. 

Ein weiterer Grund für die Dominanz der Bemessungsgrundlageneffekte ist, dass das Ein-

kommensteuerrecht mehr Konfliktpotential in Hinblick auf die Ermittlung der Bemessungs-

grundlage bietet als bei der Anwendung des Steuertarifs und der zeitlichen Komponente der 

Besteuerung. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass im Zusammenhang mit Zeit- und 

Tarifeffekten bereits geklärt ist, dass die zugrundeliegenden Sachverhalte der Sphäre der 

Einkommenserzielung zuzuordnen sind. Bei Bemessungsgrundlageneffekten dagegen ist 

                                                 
51 Vgl. Wagner (2005b), S. 98. 
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häufig strittig, ob Ausgaben der Einkommenserzielung dienen oder der Einkommensverwen-

dung zuzurechnen sind52. 

Bevor aus diesen Ergebnissen steuerpolitische Schlussfolgerungen gezogen werden, sind die 

Grenzen des Ansatzes zu berücksichtigen. Eine Einschränkung liegt darin, dass lediglich 

absolute Fallhäufigkeiten ermittelt werden können, nicht dagegen, in wieviel Prozent der 

Fälle ein bestimmter Vorgang zu einen VwGH-Verfahren führt. Beispielsweise könnte die 

Fragestellung lauten, wie häufig Steuerpflichtige Rückstellungen geltend machen im Verhält-

nis zur Anzahl der Urteile des VwGH zu Rückstellungen. Erst dies würde Rückschlüsse 

darauf erlauben, ob einzelne Materien des Einkommensteuerrechts auch relativ besonders 

streitanfällig sind. 

Eine weitere Einschränkung der Analyse ist verfahrensrechtlicher Natur. In die vorliegende 

Untersuchung wurden lediglich höchstrichterliche Urteile einbezogen. Nicht untersucht 

wurden dagegen Entscheidungen des Unabhängigen Finanzsenats, der über Berufungen als 

Abgabenbehörde 2. Instanz befindet. Ebenso wie die Entscheidungen des VwGH könnten die 

Entscheidungen des Unabhängigen Finanzsenats nach Bemessungsgrundlagen-, Zeit- und 

Tarifeffekten klassifiziert werden. Das gleiche gilt für Einsprüche von Steuerpflichtigen bei 

Finanzämtern, die jedoch wegen des Steuergeheimnisses nicht öffentlich zugänglich sind. 

Daher ist unbekannt, ob sich die steuerlichen Effekte im Instanzenzug proportional verhalten. 

Da Rechtsmittel regelmäßig mit Transaktionskosten in Gestalt von Opportunitäts- und 

Prozesskosten verbunden sind, werden Steuerpflichtige und Finanzbehörden den Klageweg 

nur bei Vorliegen eines hinreichend hohen Streitwertes beschreiten. Die quantifizierbaren 

Bemessungsgrundlageneffekte dürften deshalb verglichen mit dem hypothetischen Fall ohne 

Transaktionskosten zu hoch ausgewiesen sein. Es sind jedoch keine Gründe ersichtlich, 

warum dieses Problem die drei steuerlichen Effekte auf unterschiedliche Weise betreffen 

sollte. 

Betrachtet man die Untersuchungsergebnisse im Lichte dieser Einschränkungen lediglich als 

Indizien für die Erhebungskostenintensität einzelner Vorschriften, so sind dennoch Schluss-

folgerungen in Bezug auf Steuervereinfachung möglich. Da der Schwerpunkt der identifizier-

ten steuerlichen Effekte bei der Abziehbarkeit von Ausgaben als Werbungskosten bzw. 

                                                 
52 Zur Abgrenzung von Einkommenserzielung und Konsum aus ökonomischer Perspektive vgl. Hundsdoerfer 
(2002). 
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Betriebsausgaben liegt, würde eine Verringerung der Streitanfälligkeit detailliertere gesetzli-

che Regelungen erfordern. Dies steht im Gegensatz zu Vorschlägen, die Steuervereinfachung 

durch Kürzung von Gesetzestexten anstreben53. Andererseits kann die Pflicht zur Beachtung 

detaillierter Vorschriften die Deklarations- und Kontrollkosten auch erhöhen, jedoch ist zu 

beachten, dass die Verringerung der Streitanfälligkeit auch die Notwendigkeit der Antizipati-

on von Rechtsstreitigkeiten und somit Steuerplanungskosten reduziert. Das grundlegende 

Problem der Abgrenzung von Einkommenserzielung und Konsum tritt jedoch selbst in 

Steuersystemen auf, die keine Planungskosten auslösen. Eine gänzliche Vermeidung der 

Streitanfälligkeit eines Steuersystems ist daher ausgeschlossen. 

                                                 
53 Vgl. z.B. Kirchhof (2003). 
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